




FÄCHERÜBERGREIFENDER LERNBEREICH 
GESELLSCHAFTLICHE BILDUNG 

(NEU AB SJ 2020-21)

Gesellschaftliche Bildung     (1.-5. Klasse)

Bildungswege übergreifende Kompetenzen

und Orientierung  (3. – 5. klasse)



FÜB8 BEREICHE:

• PERSÖNLICHKEIT UND SOZIALES 

• KULTURBEWUSSTSEIN 

• RECHT UND POLITIK 

• WIRTSCHAFT UND FINANZEN 

• NACHHALTIGKEIT 

• GESUNDHEIT 

• MOBILITÄT 

• DIGITALISIERUNG 

Je Klassenstufe mindestens 34 Unterrichtsstunden 

• im Rahmen des Fachunterrichtes 

• aber auch außerhalb 

(z.B. Projekte, Lehrausgänge, Referenten,…)

Gesellschaftliche Bildung    1. – 5. Klasse



FÜB8 BEREICHE:

• PERSÖNLICHKEIT UND SOZIALES 

• KULTURBEWUSSTSEIN 

• RECHT UND POLITIK 

• WIRTSCHAFT UND FINANZEN 

• NACHHALTIGKEIT 

• GESUNDHEIT 

• MOBILITÄT 

• DIGITALISIERUNG 

Innerhalb von 5 Jahren müssen alle Bereiche abgedeckt 

werden

Gesellschaftliche Bildung   1. – 5. Klasse



FÜB8 BEREICHE:

• PERSÖNLICHKEIT UND SOZIALES 

• KULTURBEWUSSTSEIN 

• RECHT UND POLITIK 

• WIRTSCHAFT UND FINANZEN 

• NACHHALTIGKEIT 

• GESUNDHEIT 

• MOBILITÄT 

• DIGITALISIERUNG 

Zum Beispiel:                 1.  Klasse

2.  Klasse

3.  Klasse

4.  Klasse

5.  Klasse

Innerhalb von 5 Jahren müssen alle Bereiche abgedeckt 

werden

Gesellschaftliche Bildung   
1. – 5. Klasse



Gesellschaftliche Bildung   1. – 5. KLASSEBeispiel





FÜBBildungswege übergreifende Kompetenzen 

und Orientierung - Tätigkeiten

1. Tätigkeiten im Rahmen des Unterrichts und innerhalb der Schulgemeinschaft, bei denen die Schüler*innen

Erfahrungen aus den 8 Unterbereichen der Gesellschaftlichen Bildung sammeln können - im Ausmaß von 52 Stunden:

 Projektarbeit im Unterricht auch im Rahmen der Reformpädagogik

 Aktivitäten in der Projektwoche

 Besuche/Vorträge von externen Referent*innen

 Lehrausgänge und Besichtigung von Betrieben und Institutionen

 Tätigkeiten in der und für die Übungsfirma

 Tätigkeiten für die Schulgemeinschaft wie Schulsanitäterdienst, Patentätigkeit, Aktivitäten im

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit …

2. Betriebspraktika inklusive Vor- und Nachbereitung in der Schule - im Ausmaß von 120 Stunden:

Praktikum in den 4. Klassen Ende Mai/Anfang Juni 2021
Praktikum in den 5. Klassen Ende Januar/Anfang Februar 2021

3. Arbeitssicherheitskurs - im Ausmaß von 8 Stunden

3. – 5. Klasse



Bewertung über das Portfolio und fließt in die Bewertung des fächerübergreifenden Lernangebotes 

ein (FÜL)

Teilnahme an 75% der Tätigkeiten ist Voraussetzung für Zulassung zur Matura 

Erfahrungen sind Teil des mündlichen Prüfungsgespräches (in Form einer kurzen Präsentation ca. 5 

Min.)

Bildungswege übergreifende Kompetenzen 

und Orientierung - Tätigkeiten
3. – 5. Klasse



FÜB IST NICHT FÜL

FÜL: In der Stundentafel als festes Zeitgefäß von 34 

Stunden verankert: bei uns Projektwoche und 

Thementage

FÜB: Im Schulcurriculum inhaltlich verankert: 

Fächer bzw. Lehrpersonen liefern im Rahmen ihres 

Unterrichtes Beiträge im Ausmaß von 34 Stunden





• Anmeldung um Zulassung zur staatlichen Abschlussprüfung 2020/21 innerhalb 30. 

November 2020 (siehe eigene Mitteilung)

• Teilnahme an den Invalsi-Tests der 5. Klasse (Englisch, Mathematik)

• Positive Bewertung in allen Fächern sowie im Verhalten (außer Wahlbereich und kath. 

Religion) notwendig; in besonderen Fällen mit einer negativen Bewertung in einem 

Fach möglich (Beschluss des Klassenrats mit Begründung notwendig)

• Teilnahme an mind. 75% des persönlichen Jahresstundenplans 

• Teilnahme an mind.  75% der vorgesehenen Initiativen

im Bereich Bildungswege Übergreifende Kompetenzen und Orientierung - Aktivitäten 

von der 3. bis 5. Klasse

Zulassungsvoraussetzungen



Erste schriftliche Prüfung – Deutsch: max. 15 Punkte

Zweite schriftliche Prüfung – schultypspezifisches Fach: max. 15 Punkte

Dritte schriftliche Prüfung – Italienisch L2: max. 10 Punkte

Mündliches Prüfungsgespräch: max. 20 Punkte

Schulguthaben: max. 40 Punkte

Eventuelle Zusatzpunkte: 5 Punkte (entsprechend den von der Kommission festgelegten Kriterien)

 erforderliche Mindestpunktezahl von 60/100 für das Bestehen der Gesamtprüfung

Aufbau der Prüfung und Punkteverteilung
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Der Klassenrat entscheidet aufgrund des Notendurchschnittes und den vom Lehrerkollegium 

festgelegten Kriterien die Höhe des Schulguthabens, wobei die Bandbreite aufgrund des 

Notendurchschnittes keinesfalls überschritten werden darf. 

Berechnung des Schulguthabens


